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Rohölmotoren Gasmotoren-Fabrik
liefert ..Deut®" A.-Gr.

: Zürich

Das Bundesgesetz über den Uersicberungsoertrag
und die Unfallversicherung.

(Sdjlujä).

Hebt bie 3Serfic£)erungëgefettfc£>aft ben Vertrag auf,
fo erttfc£)t bereu Haftung mit beut Ablaufe oon 14 Sagen,
nacfybem fie bem 33erfid)erung!nehmer ben fRücftritt nom
Vertrage mitgeteilt tfat. ®ie S3erfid)erungSgefellf(haft £>at

in biefem gälte biejenige ißrämie prüdperftatten, bie

auf bie nicht abgelaufene ßeit ber laufenben 95erfirf)e=

rungSperiobe unb auf ben (Reftbetrag ber SSerficherung!«
fumme entfällt.

Sritt ber 93erfict)erungs>net)mer nom Vertrage prücl,
fo bleibt ber 35erfid)erung§gefetlf'dt)aft ber Slnfprucf) auf
bie ißrämie für bie laufenbe $erfi<herung!periobe ge=

wahrt. gft bie Prämie für mehrere 33erfid)erung!perioben
oorau!bezai)lt, fo ^at bie 9SerficE)erung§gefellf(f)aft bie auf
bie fünftigen SßerficherungSperioden entfallenden Prämien»
betrage prüdperftatten.

Sritt roeber bie SSerficherungSgefellfchaft nod) ber
23erfid)erung§nef)mer nom Verträge prücl, fo f)aftet bie

©efellfdjaft für bie golgezeit, roenn nidjt! 2lnbere! oer«
einbart ift, mit bem (Restbeträge ber $erfid)erung§fumme
(Slrt. 42).

(Rad) ben altgemeinen 93erfid)erung!bebingungen ber
meiften UnfatloerficherungSgefetlfchaften ift ber 93erficf)e=

rung!oertrag, felbfi nach ©intritt be! fleinften Unfalles,
für ben ®ntfd)äbigung bephlt werben mug, hinfällig,
ohne baff bie betreffenden ©efellfcfjaften bie ißrämie für
bie nicht abgelaufene SSerficfjerungSzeit prüclperftatten
haben. Siefe ift grunbfählicl) ben SSerficherungSgefell«
fçhaften oerfallen. Sa! neue ©efet) fd)afft in biefer 33e=

Ziehung nun SBanbel.
Sie gorberungen au! bem 2Serfid)erung§nertrage oer«

jähren in jmei fahren nach ©intritt ber Satfadje, welche
bie SeiftungSpflicht begründet.

SSertragSabreben, bie ben Slnfprucl) gegen bie 33er=

ficherungSgefeltf'chaft einer lürjern SSerjährung ober einer
jeittich lürzern (8efd)ränfung unterwerfen, finb ungültig
(Slrt. 46).

Sîacl) SRafigabe be! Slrt. 12 be! Haftpflid)tgefeheS
nom 25. guni 1881 oerjähren bie ©chabenerfatpnfprüche
nach einem galjre, oon bem Sage an gerechnet, an
welchem bie Sötung ober SDerletpng erfolgt ift.

Stach bem neuen ©efetp bagegen üerjätjren bie gor«
berungen erft nach jroei galjren nach ©intritt ber Sat«
fache, welche bie SeifiungSpflidjt begrünbet. @§ ift nun
P erwarten, bafj bie SSerficherungSgefellfçhaften bie Sei«

ftungen au! ber SMleltiooerficl)erung benjenigen au! ber
Haftpflidjtoerficherung nicht nur gleichftetlen, fonbern fie
eher erhöhen, um einmal ben leibigen ^»aftpflichtprojeffen
au! bem Söege su gehen unb fobann ben Slnfprud)?-
berechtigten genügenb geit p geben, fid) innert ber zwei«
jährigen grift, je nach bem Heitung!oerlauf, mit ber
®erficherung§gefellfd)aft gütlich p oerftänbigen. Söährenb
biefer geit dürften bie ItnfallSfolgen weit beffer p über«
Mieten fein, al! blofj in einem galjre.

gn 23erfid)erung!freifen hat wan fd)on oft pgegeben,
bag ba§ ^aftpflichtmajimum oon gr. 6000 unzulänglich
tfi. ©enn man nun bebenl't, bah nach bem ©ifenbahn»

fpaftpflichtgefetje oom 28. SRärz 1905 für bie beim ©ifen«
bal)n=23au befchäftigten Slrbeiter (meift italienifcher Slatio«
nalität) bie unbefd)ränlte Haftpflicht befteht, währenb
unfere einheimifchen Slrbeiter, welche in gabrilen, Sau»
gefdjäften, Steinbrüchen 2c. befcl)äftigt finb, im günftigften
galle mit bem SRarimum oon gr. 6000 SSorlieb nehmen
müffen, fo barf man wohl erwarten, bah bie 23erfid)e=
rungêgefellfdjaften ba! ©ntfd)äbigung!ma;cimum in ben
fchwerften gälten, b. ()• iw Sobe!« unb ©anzinoaltbität!«
falle, entfpredjenb, ,fagen wir bi! gr. 10,000 erhöhen
werben.

Sie! würbe eine grojfe ©rrungenfehaft in ben fojialen
S3eftrebungen im ©ebiete ber 2lrbeiteroerficf)erung bebeuten
unb bie Slrbeiterfdjaft bürfte einem foldjen ©ntgegen«
tommen freubig juftimmen, zumal bie ftaatlidje 33erfid)e«

rung in abfef)barer geit nod) nicht auf ben ißlan treten
wirb. 2ßoi)l wirb darüber get'lagt, bag e! ©lemente
gebe, bie oermöge ihrer 23erfteilungSfimft unb unter bem

©dphe ber unentgeltlichen (Rechtspflege e! oerftehen, für
geringfügige Sefette, welche im SluÜanbe gar nicht ent«

fchäbigt werben, hohe ©ummen IpoauSzupreffen. Hier
tonnte aber in ber SSeife (Remebur gefchaffen werben,
bah ©ntfdjäbigungen für angeblich bleibende SR achtelte

nur bann ausgerichtet werben, wenn ber SSerunglüctte
infolge ber erlittenen SSerletpng in ber ©rmerbSfähigleit
wirtlich behinbert ift. Slehnlid), wie im SluSlanbe,
follte für geringfügige Sefette nur eine fogenannte Sin«
gewöhnung!« Diente zugebilligt werben.

S)er 3Serfid)erung§oertrag erneuert fid) fünftighin
nach 2lrt. 47 nur um je ein gahr, fofern er auf ben
Slblauf ber erften îlertragsbauer (5 ober 10 galjre) nicht
getünbigt wird.

93i§ bahin erneuerten fid) bie 3Serfid)erung§oerträge,
falls fie nic|t rechtzeitig getünbigt wurden, ftittfd)weigenb
jeweilen auf bie urfprünglich abgefchloffene 25ertrag§bauer
(5, 10 ober noch mehr gahre).

Sa§ oerficherungsbebürftige ißublifum whb baljer gut
tun, fich »on ben oerfd)iedenen ©efetlf<haften rechtzeitig
bie allgemeinen SSerfidjerungêbebingungen zu oerfdjaffen
unb ba S3erfidt)erung nehmen, wo ihm hinfichtlid) ©ou»

lanz, Seiftungen und Prämien bie gröhten SSorteile ge=

boten werben.

Slus ber tollettioen llnfalloerficherung fteht bemjenigen,
Zu beffen ©unften bie SSerfidjerung abgefchloffen worden

ift, mit bem ©intritte be§ Unfalles ein eigenes gorbe«
rungêrecht gegen bie 2Serfid)erung§gefeUfchaft zu (Slrt. 87).

Slrt. 88 beftimmt, bah im galle bie @rwerb§fäl)igteit
be§ SSerfidjerten infolge eineö Unfalles oorau§ficl)tlich
bleibenb beeinträchtigt wirb, bie ©ntfdjäbigung für
gnoalibität in g or m ber Äapitalabfinbung
auszurichten fei. Siefe 93eftimmung findet inbe§
feine Slnwenbung, wenn ber S3erficheruttg§nehmer bie

©ntfehäbigung ausbrüetlid) in gorm ber (Renten«

abfinbung beantragt hat-
93i§ je^t hoben nur wenige in ber Schweiz fonzeffio«

nierte Unfalloerficherungé«@efeUfcl)aften im gnoalibität!«
falle unoertürzt Äapitalabfinbung'gewährt. 3Bo
die! oerlangt, würbe meift ein Slbftrich bis z" 20®/o
gemacht ober bann würbe bie Prämie für ben gnoalibität!«
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vas vunüesgesel? über üen Versicherungsvertrag
una Sie Unfallversicherung.

(Schluß),

Hebt die Versicherungsgesellschaft den Vertrag aus,
so erlischt deren Haftung mit dem Ablaufe von 14 Tagen,
nachdem sie dem Versicherungsnehmer den Rücktritt vom
Vertrage mitgeteilt hat. Die Versicherungsgesellschaft hat
in diesem Falle diejenige Prämie zurückzuerstatten, die

auf die nicht abgelaufene Zeit der laufenden Versiche-
rungsperiode und auf den Restbetrag der Versicherungs-
summe entfällt.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage zurück,
so bleibt der Versicherungsgesellschaft der Anspruch auf
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode ge-
wahrt, Ist die Prämie für mehrere Versicherungsperioden
vorausbezahlt, so hat die Versicherungsgesellschaft die auf
die künftigen Versicherungsperioden entfallenden Prämien-
betrüge zurückzuerstatten.

Tritt weder die Versicherungsgesellschaft noch der
Versicherungsnehmer vom Vertrage zurück, so haftet die

Gesellschaft für die Folgezeit, wenn nichts Anderes ver-
einbart ist, mit dem Restbetrage der Versicherungssumme
(Art, 42),

Nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen der
meisten Unfallversicherungsgesellschaften ist der Versiche-
rungsvertrag, selbst nach Eintritt des kleinsten Unfalles,
für den Entschädigung bezahlt werden muß, hinfällig,
ohne daß die betreffenden Gesellschaften die Prämie für
die nicht abgelaufene Versicherungszeit zurückzuerstatten
haben. Diese ist grundsätzlich den Versicherungsgesell-
schaften verfallen. Das neue Gesetz schafft in dieser Be-
ziehung nun Wandel,

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrage ver-
jähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche
die Leistungspflicht begründet,

Vertragsabreden, die den Anspruch gegen die Ver-
sicherungsgesellschaft einer kürzern Verjährung oder einer
zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig
(Art, 46).

Nach Maßgabe des Art. 12 des Haftpflichtgesetzes
vom 25, Juni 1881 verjähren die Schadenersatzansprüche
nach einem Jahre, von dem Tage an gerechnet, an
welchem die Tötung oder Verletzung erfolgt ist.

Nach dem neuen Gesetze dagegen verjähren die For-
derungen erst nach zwei Jahren nach Eintritt der Tat-
sache, welche die Leistungspflicht begründet. Es ist nun
zu erwarten, daß die Versicherungsgesellschaften die Lei-
stungen aus der Kollektivversicherung denjenigen aus der
Haftpflichtversicherung nicht nur gleichstellen, sondern sie

eher erhöhen, um einmal den leidigen Haftpflichtprozessen
aus dem Wege zu gehen und sodann den Anspruchs-
berechtigten genügend Zeit zu geben, sich innert der zwei-
jährigen Frist, je nach dem Heilungsverlaus, mit der
Versicherungsgesellschaft gütlich zu verständigen. Während
dieser Zeit dürften die llnsallsfolgen weit besser zu über-
blicken sein, als bloß in einem Jahre,

In Versicherungskreisen hat man schon oft zugegeben,
daß das Haftpflichtmaximum von Fr. 6000 unzulänglich
ist. Wenn man nun bedenkt, daß nach dem Eisenbahn-

Haftpflichtgesetze von: 28, März 1905 für die beim Eisen-
bahn-Bau beschäftigten Arbeiter (meist italienischer Natio-
nalität) die unbeschränkte Haftpflicht besteht, während
unsere einheimischen Arbeiter, welche in Fabriken, Bau-
geschäften, Steinbrüchen :c, beschäftigt sind, im günstigsten
Falle mit dem Maximum von Fr, 6000 Vorlieb nehmen
müssen, so darf man wohl erwarten, daß die Versiche-
rungsgesellschasten das Entschädigungsmaximum in den
schwersten Fällen, d, h, im Todes- und Ganzinvaliditäts-
falle, entsprechend, ffagen wir bis Fr, 10,000 erhöhen
werden.

Dies würde eine große Errungenschaft in den sozialen
Bestrebungen im Gebiete der Arbeitervcrsicherung bedeuten
und die Arbeiterschaft dürfte einem solchen Entgegen-
kommen freudig zustimmen, zumal die staatliche Versiche-

rung in absehbarer Zeit noch nicht auf den Plan treten
wird, Wohl wird darüber geklagt, daß es Elemente
gebe, die vermöge ihrer Verstellungskunst und unter dem

Schutze der unentgeltlichen Rechtspflege es verstehen, für
geringfügige Defekte, welche im Auslande gar nicht ent-
schädigt werden, hohe Summen herauszupressen. Hier
könnte aber in der Weise Remedur geschaffen werden,
daß Entschädigungen für angeblich bleibende Nachteile
nur dann ausgerichtet werden, wenn der Verunglückte
infolge der erlittenen Verletzung in der Erwerbsfähigkeit
wirklich behindert ist, Aehnlich, wie im Auslande,
sollte für geringfügige Defekte nur eine sogenannte An-
gewöhnungs-Rente zugebilligt werden.

Der Versicherungsvertrag erneuert sich künftighin
nach Art, 47 nur um je ein Jahr, sofern er aus den

Ablauf der ersten Vertragsdauer (5 oder 10 Jahre) nicht
gekündigt wird.

Bis dahin erneuerten sich die Versicherungsverträge,
falls sie nicht rechtzeitig gekündigt wurden, stillschweigend
jeweilen auf die ursprünglich abgeschlossene Vertragsdauer
(5, 10 oder noch mehr Jahre),

Das versicherungsbedürftige Publikum wnd daher gut
tun, sich von den verschiedenen Gesellschaften rechtzeitig
die allgemeinen Versicherungsbedingungen zu verschaffen
und da Versicherung nehmen, wo ihm hinsichtlich Cou-
lanz, Leistungen und Prämien die größten Vorteile ge-
boten werden.

Aus der kollektiven Unfallversicherung steht demjenigen,
zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen worden
ist, mit dem Eintritts des Unfalles ein eigenes Förde-
rungsrecht gegen die Versicherungsgesellschaft zu (Art, 87),

Art, 88 bestimmt, daß im Falle die Erwerbsfähigkeit
des Versicherten infolge eines Unfalles voraussichtlich
bleibend beeinträchtigt wird, die Entschädigung für
Invalidität in Form der Kapitalabfindung
auszurichten sei. Diese Bestimmung findet indes
keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer die

Entschädigung ausdrücklich in Form der Renten-
abfindung beantragt hat.

Bis jetzt haben nur wenige in der Schweiz konzessio-

nierte Unfallversicherungs-Gesellschaften im Jnvaliditäts-
falle unverkürzt Kapitalabfindung'gewährt, Wo
dies verlangt, wurde meist ein Abstrich bis zu 20

gemacht oder dann wurde die Prämie für den Jnvaliditäts-
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faß bet ttnt)erfüllter Rapitalabfinbung bis p einem
drittel ber urfprünglicßen grämte erßößt.

©ie Rentenabfinbung tjat große Radfteile im
©efolge. ©ie erlifcßt mit bent ©obe bei inoaliben
Rentners. "Run f'ann ber Job nacß 3XbXauf ber in
Art. 40 feftgefeijten ©erjäßrungSfrift infolge einer ge=

toößnlicßen Rranfßeit eintreten. ©te fointertaffenen geßen
in biefem $aße bei RentenbepgeS oerluftig. ©ie 3Ser=

ficßerung oertiert bemnact) ben ©ßarafter ber Çantilien»
fürforge. ©er ©efeßgeber ßat tooßl fetbft gefunben, baß
bie Rapital ab finb un g im RnoatibitätSfatte bai
einjig Richtige ift.

SBic oft ift eS fc£)on oorgefommen, baß itt ©efcßäftS»
betrieben, bie bent $abrifgefeße nicßt unterstellt finb, fid)
fernere fXnoalibitätSfälte ereigneten unb bie bamit be»

troffenen Rerfotten fid) mit einer läcßerlicßen Rente p»
friebeit fteßen mufften, toenn fie ben Arbeitgeber nact)
Rlaßgabe bei Art. 50 fotg. bei fcßroeiserifißen Dbli»
gationenrecßtei nid)t p einer ©ntfcßäbigung anhalten
tonnten! ©iefe Rentenabfinbung ßört nun mit bem
1. Januar 1910 auf, fofern bie ©erficßerungS»
neßmer niet)t auibrüeftiet) bie Renten jaßtung
oerlangen.

@S ift aber nad) ben oorfteßenben Ausfüllungen
über bie Rentenabßnbuitg p ertoarten, baß f am t ließe
©erfießerungineßtner com 1. f)a»it<u' 1910 ab
im Sno a libit äti falte bie unoer türmte Kapital»
ab fin bun g oer langen unb ptar nicßt etroa auf
©rttttb ber in ben meiften Policen aufgefteßten ©lieber»
tajen, fottbern nacß bent eingetretenen mir fließ en
©cfjaben.

©ei biefem Anlaffe ertauben tuir uni nod), auf einen
llebelftanb in ber Arbeiter=UnfatIoerficßeruttg ßitipioeifen.
@ar oft geroäßren ©erficßerungSgefetlfcßaften, oorab fran»
pfifeße unb ©erbattbifaffeit, beut Arbeitgeber lebigtieß
©eefung gegen bie jioilredßticße .paftbarfeit nad) ben
©uttbeSgefeßen oont 25. ,3uni 1881 unb 26. Aprit 1887.
®S ßattbelt fiel) alfo tjier nur um eine .ßaftpftießtoerfieße»
rung bei Arbeitgeberi, b. ß. bie Arbeiter ßaben fein
bireftei $orberungSrecßt an bie betreffenbett ©efeltfcßaften,
ba für fie feine Rolteftiooerficßerung beftetft, aui ber
Upen ein Anfprud) jufteßt. ©enttoci) jieben bie Arbeit»
geber bem Arbeiter, entgegen bem flarett SBortlaut bei
Art. 9 bei •fpaftpfticßtgefeßeS oom 25. 1881 p
einer ©eitragileiftung an bie llnfaßprämie t)eran, toie»
ioot)t bie Arbeiter buret) bie £)aftpflid)toerficßerung nicßt
gegen alte ©etrieb Sun fälle oerfießert finb. ©aß
felbft in einem ßaftpftießtigen ©etriebe fid) Unfälle er»
eignen tonnen, bie nicl)t unter fpaftpfticßtfcßuß fteßen,
motten mir an fpanb einiger ©eifpiele nacßroeifett.

©itt Arbeiter toirb oon einem $nfeft geftoeßen unb
bie ©ittttbe roirb bureß bai ©ier felbft, nicßt ettoa buret)
bie betriebiüblicße Arbeit infiziert, fo befteßt für ben
Arbeitgeber feine fpaftpfließt. @S befteßt für ißtt ebenfo
feine .fpaftpfließt, roenn er einem Arbeiter ben Auftrag
gibt, in feinem ©arten bie Aepfel oom ©autne p fd)üttetn
unb biefer fid) buret) ©turj oom ©aum einen ferneren
Unfall pjießt ober roenn ber Rutfcßer mit feinem ©ienft»
ßerrn am ©onntag ente ©ergnügungifaßrt maeßt unb
beim ©uteßbtennen ber ^ferbe oerungtücft :c. ?c.

Seiber fd)afft ber jitierte Art. 9 bei $abrifßaftpftid)t=
gefeßeS ben Arbeitern, bie an bie llnfaßprämie einen
©eitrag teiften, feine Red)te. ©ie Arbeiter, roeleße an
bie ©erficßerungSprämie 50 unb nod) meßr "^rojent be=

pßlett, merbett oöttig auf bie ©eite gebrängt, ©iefei
Itnrecßt fotl ißnett nun aber buret) bie Roiteftiooerficßerung,
bie ißueit ein bireftei fyorberungireeßt an bie ©erfieße»
rungSgefeUfcßaft geroäßrt, gut gemaeßt merbett. ©aeße ber
AufficßtSbeßörbe, inibefonbere ber gabrifinfpeftoren ift ei,
ßier itt ber SBeife SBanbel p feßaffett, baß fold)en Arbeit»

gebern, melcße fid) (ebigtieß gegen bie fpaftpfticßtfolgen
oerfießern, ftrifte itnterfagi roirb, bie Arbeiter p einer

©eitragileiftung an bie Itnfaßprämie ßeranpjießen.
finb uni gälte befannt, roo bie gabrifinfpeftoren Arbeit»
geber, bie ißre Arbeiter nießt oerfießert ßatten, benfetben
aber gteießrooßt einen ©eitrag an bie llnfaßprämie ab»

5ogen, oerßielten, biefe ©eträge toieber prüdpoergüten.
©iefei gleid)e Recßt fteßt nun rooßt ben gabrifinfpehorett
ebenfalls ,p, menn fieß bie Arbeitgeber nur gegen bie

ißnen obliegenbe fpaftpftießt oerfießern unb bie Arbeiter

p einer ©eitragileiftung ßeranpßen.
3meifelioßne ßabetr bie ©erficßerungSgefeltfcßaften

bie ©ertragSbebinguitgen bent neuen ©efeße über ben

©erfießerungioertrag anppaffett unb fie bem ßoßen
©uttbeirate pr ©eneßmigung oorplegen. ©i märe nun
51t roünfdjen, baß foleßett ©ebinguttgen, roeleße ben Ar»

beitgeber (ebigtid) gegen bie jioitrecßtlicßen .fpaftpftießt»
folgen beefen, bie ©eneßmigung oerfagt roirb.

Söenn bie oorfteßenben Ausfüllungen itt ber ange»
beuteten SSeife ©Banbet feßaffen ttnb bie ©erficßermtgS»
gefeßfetjaften bap beioegett fönnen, ißre Seiftungen aui
bettt Roßeftio=©erficßerungioertragc roefentlicß p erßößen,

fo ßaben fie ißren 3roed erreießt.

Hllgenei*« Bauwesen.
©ttumefen itt Rürid). ffn ßttrieß fonftituierte fieß

eine ©enoffenfeßaft mit einer SRiltion ©enoffenfißafti»
fapital für bie ©rtoerbuttg, Ueberbauung unb ©ertoer»

tung ber Siegenfd)aft Aöinbegg an ber ©aßnßofftraße
unb anberer ©runbftücfe,

©flumefett im ©erner Dberlattt». (rdm.-Sforr.) ©ie
bureß bett mobernen Sffiinterfport itt Auffcßrouttg ge»

fommene ©etneinbe Abetboben, roeleße befanntlicß
eben ein neues ©cßulßatti erbaut ßat, ßat jungft 6e=

ftßtoffen, bai alte ©d)ulßau§ im ©orf ©mmefcßtoanb
anpfaufen ttnb in ein ©emeinbeßaui umpbauen, toel»

eßei bann entßatten fotl: ba§ ©ureau ber ©enteinbe»

fdpeiberei unb bai ©etneinbeardjio, ein Abftimmungi»
tofal, eine ©oßnung für ben Sanbjäger, eitt Unterroeif»

ungijimmer unb last not least ein Arrefttofat.
©ie ftatttieß emporroaeßfenbe ©etneinbe ©piej am

©ßunerfee ßat fieß foeben ein neues oorjügtießei ©au»

règlement gegeben ttnb toill nun, geftüßt auf baifelbe
unb auf bie gleicßfattS eben beenbete itatafteroermeffung,
einen raiiotteßen, aber atteß oon äffßetifcßen Rüdficßten
getragenen Alignetnentsplan auffteßen, ber u. a.

atteß bie Anlage einei Quairoegei oon ber ©ampffeßiß»
länbe bii naeß ^aulenfee ittS Auge faßt.

©ie ©inrooßnergemeinbeoerfammlung oon Ritter»
lafen ßat u. a. aueß oerfeßiebette ©aufrebite jtt beroilligett,
fo 5. ©. für Auibeßnung ber ©traßenbeteueßtungiin»
ftattationen fyr. 17,000, für ©noeiterung ber @ai»,

©Baffer» ttnb ©leftrisitätiioerfe gr. 38,400.

©auroefett im .Rantott Suprtt. (rdm.-Sorr.) Ricßl

nur bai Amt ©nttebueß roiß ein Rinberafpl grünben,
fonbern aueß bai Amt SB it Iii au ßat einen äßnlicßett

"fltan gefaßt unb teßter ©age ift oom geifttießen Kapitel
bereits eine fünfgtiebrige Rontmiffion befteltt toorben,
roeleße bie einleitenben ©cßritte jur ©erroirf'ticßung bes

projettes tun fotl. ©ai ©nttebueßer Afp! ift befanntlicß

nun gefießert, naeßbem ber ©roße Rat bei Ratttoni Susern
einen ©eitrag oon gr. 260,000 perf'annt ßat. Aber

aueß bieSBißiiauer ©cßroefteranftalt roirb feilten ©eßtoierig»
feiten begegnen, ba bie ganje Amtibeoölferung ben

freubig begrüßt unb gerne Opfer bringen roirb unb aueß

ber ©iaat toie für bai ©ntfebueß fo aueß ßier feine oäter»

ließe .fbattb öffnen muß.

W«ftr. sêwet,. O«i»»w („Meisterblatt-) Nr, «Z

fall bei unverkürzter Kapitalabfindung bis zu einem
Drittel der ursprünglichen Prämie erhöht.

Die Rentenabfindung hat große Nachteile im
Gefolge. Sie erlischt mit dem Tode des invaliden
Rentners, Nun kann der Tod nach Ablauf der tu
Art, 40 festgesetzten Verjährringsfrist infolge einer ge-
wöhnlichen Krankheit eintreten. Die Hinterlassenen gehen
irr diesem Falle des Rentenbezuges verlustig. Die Ver-
sicherung verliert demnach den Charakter der Familien-
fürsorge. Der Gesetzgeber hat wohl selbst gefunden, daß
die .Kapitalabfindung im Invaliditätsfalle das
einzig Richtige ist.

Wie oft ist es schon vorgekommen, daß in Geschäfts-
betrieben, die dem Fabrikgesetze nicht unterstellt sind, sich

schwere Invaliditätsfälle ereigneten und die damit be-

trosfenen Personen sich mit einer lächerlichen Rente zu-
frieden stellen mußten, wenn sie den Arbeitgeber nach
Maßgabe des Art, 5V folg, des schweizerischen Obli-
gationenrechtes nicht zu einer Entschädigung anhalten
konnten! Diese Rentenabfindung hört nun mit dem
1, Januar 1910 auf, sofern die Versicherungs-
nehmer nicht ausdrücklich die Rentenzahlung
verlangen.

Es ist aber nach den vorstehenden Ausführungen
über die Rentenabfindung zu erwarten, daß sämtliche
Versicherungsnehmer vom 1, Januar 1910 ab
im Invaliditätsfalle die unverkürzte Kapital-
abfindung verlangen und zwar nicht etwa aus
Grund der in den meisten Policen ausgestellten Glieder-
taxen, sondern nach dem eingetretenen wirklichen
Schaden,

Bei diesem Anlasse erlauben wir uns noch, auf einen
Uebelstand in der Arbeiter-Unfallversicherung hinzuweisen.
Gar oft gewähren Versicherungsgesellschaften, vorab fran-
zösische und Verbandskassen, dein Arbeitgeber lediglich
Deckung gegen die zivilrechtliche Haftbarkeit nach den
Bundesgesetzen vom 25, Juni 1881 und 20, April 1887.
Es handelt sich also hier nur um eine Haftpflichtversiche-
rung des Arbeitgebers, d, h. die Arbeiter haben kein
direktes Forderungsrecht an die betreffenden Gesellschaften,
da für sie keine Kollektivversicherung besteht, aus der
ihnen ein Anspruch zusteht. Dennoch ziehen die Arbeit-
geber dem Arbeiter, entgegen dem klaren Wortlaut des
Art, 9 des Haftpslichtgesetzes vom 25, Juni 1881 zu
einer Beitragsleistung an die Unfallprämie heran, wie-
wohl die Arbeiter durch die Haftpflichtversicherung nicht
gegen alle Betriebsunfälle versichert sind. Daß
selbst in einem haftpflichtigen Betriebe sich Unfälle er-
eignen können, die nicht unter Haftpflichtschutz stehen,
wollen wir an Hand einiger Beispiele nachweisen.

Ein Arbeiter ivird von einein Insekt gestochen und
die Wunde wird durch das Tier selbst, nicht etwa durch
die belriebsübliche Arbeit infiziert, so besteht für den
Arbeitgeber keine Haftpflicht, Es besteht für ihn ebenso
keine Haftpflicht, wenn er einem Arbeiter den Auftrag
gibt, in seinem Garten die Aepfel vom Baume zu schütteln
und dieser sich durch Sturz vom Baum einen schweren
Unfall zuzieht oder wenn der Kutscher mit seinem Dienst-
Herrn am Sonntag eine Vergnügungsfahrt macht und
beim Durchbrennen der Pferde verunglückt w, cc.

Leider schasst der zitierte Art, 9 des Fabrikhaftpflicht-
gesetzes den Arbeitern, die an die Unfallprämie einen
Beitrag leisten, keine Rechte, Die Arbeiter, welche an
die Versicherungsprämie 50 und noch mehr Prozent be-

zahlen, werden völlig auf die Seite gedrängt. Dieses
Unrecht soll ihnen nun aber durch die Kollektivversicherung,
die ihnen ein direktes Forderungsrecht an die Versiche-
rungsgesellschaft gewährt, gut gemacht werden, Sache der
Aufsichtsbehörde, insbesondere der Fabrikinspektoren ist es,
hier in der Weise Wandel zu schaffen, daß solchen Arbeit-

gebern, welche sich lediglich gegen die Hastpflichtfolgen
versichern, strikte untersagt wird, die Arbeiter zu einer

Beitragsleistung an die Unfallprämie heranzuziehen. Es
sind uns Fälle bekanm, wo die Fabrikinspektoren Arbeit-
geber, die ihre Arbeiter nicht versichert hatten, denselben
aber gleichwohl einen Beitrag an die Unfallprämie ab-

zogen, verhielten, diese Beträge wieder zurückzuvergüten.
Dieses gleiche Recht steht nun wohl den Fabrikinspektoren
ebenfalls zu, wenn sich die Arbeitgeber nur gegen die

ihnen obliegende Haftpflicht versichern und die Arbeiter
zu einer Beitragsleistung heranziehen.

Zweifelsohne haben die Versicherungsgesellschaften
die Vertragsbedingungen dem neuen Gesetze über den

Versicherungsvertrag anzupassen und sie dem hohen
Bundesrate zur Genehmigung vorzulegen. Es wäre nun
zu wünschen, daß solchen Bedingungen, welche den Ar-
beitgeber lediglich gegen die zivilrechtlichen Haftpflicht-
folgen decken, die Genehmigung versagt wird.

Wenn die vorstehenden Ausführungen in der ange-
deuteten Weise Wandel schaffen und die Versicherungs-
gesellschaften dazu bewegen können, ihre Leistungen aus
dem Kollektiv-Versicherungsvertrage wesentlich zu erhöhen,
so haben sie ihren Zweck erreicht.

MgtMilM SiMMît».
Bauwesen in Zürich. In Zürich konstituierte sich

eine Genossenschaft niit einer Million Genossenschafts-

kapital für die Erwerbung, Ueberbauung und Verwer-

tung der Liegenschaft Windegg an der Bahnhofstraße
und anderer Grundstücke,

Bauwesen im Berner Oberland. (rà.-Korr.) Die
durch den modernen Wintersport in Aufschwung ge-

kommene Gemeinde Adelboden, welche bekanntlich
eben ein neues Schulhaus erbaut hat, hat jüngst be-

schloffen, das alte Schulhaus im Dorf Emmeschwand
anzukaufen und in ein Gemeindehaus umzubauen, wel-

ches dann enthalten soll: das Bureau der Gemeinde-
schreiberei und das Gemeindearchiv, ein Abstimmungs-
lokal, eine Wohnung für den Landjäger, ein Unterweis-
ungszimmer und lust not lousk ein Arrestlokal,

Die stattlich emporwachsende Gemeinde Spiez am

Thunersee hat sich soeben ein neues vorzügliches Bau-
reglement gegeben und will nun, gestützt auf dasselbe
und auf die gleichfalls eben beendete Katastervermessung,
einen rationellen, aber auch von ästhetischen Rücksichten

getragenen Alignementsplan aufstellen, der u, a,

auch die Anlage eines Quaiweges von der Dampfschiff-
lände bis nach Faulensee ins Auge faßt.

Die Einwohnergemeindeversammlung von Inter-
laken hat u, a, auch verschiedene Baukredite zu bewilligen,
so z, B. für Ausdehnung der Straßenbeleuchtungsin-
stallationen Fr. 17,000, für Erweiterung der Gas-,
Wasser- und Elektrizitätswerke Fr, 88,400,

Bauwesen im Kauton Luzern. (rcliu.-Korr,) Nicht

nur das Amt Entlebuch will ein Kinderasyl gründen,
sondern auch das Amt Willisau hat einen ähnlichen

Plan gefaßt und letzter Tage ist vom geistlichen Kapitel
bereits eine sünfgliedrige Kommission bestellt worden,
welche die einleitenden Schritte zur Verwirklichung des

Projektes tun soll. Das Entlebucher Asyl ist bekanntlich

nun gesichert, nachdem der Große Rat des Kantons Luzern
einen Beitrag von Fr. 260,000 zuerkannt hat. Aber

auch die Willisauer Schwesteranstalt wird keinen Schwierig-
keiten begegnen, da die ganze Amtsbevölkerung den Plan
freudig begrüßt und gerne Opfer bringen wird und auch

der Staat wie für das Entlebuch so auch hier seine väter-

liche Hand öffnen muß.


	Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag und die Unfallversicherung [Schluss]

